
STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

 

Öffnungszeiten 

Montag: 08:30 bis 12:00 Uhr 

Dienstag: 08:30 bis 12:00 Uhr 

 14:00 bis 16:00 Uhr 

Mittwoch: geschlossen 

Donnerstag: 08:30 bis 12:00 Uhr 

 14:00 bis 17:00 Uhr 

Freitag:  08:30 bis 12:00 Uhr 

Samstag: geschlossen 

Kommunikationsdaten Stadt Beckum 

02521 29-0 

02521 2955-1999 (Fax) 

stadt@beckum.de 

www.beckum.de 

Leitweg-ID: 05500008008-31001-49 

Umsatzsteuer-IdNr.: DE123994347 

Hausadresse 

Stadt Beckum 

Weststraße 46 

59269 Beckum 

Rollstuhlgerechter Haupteingang, 

mit Zugang zum Bürgerbüro. 

Haltestelle: Beckum, Rathaus 

Stadt Beckum • Postfach 18 63 • 59248 Beckum 

 

 

 

Nicht nachsenden! 

Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück! 

Stefan Wilmes 

Büro des Bürgermeisters 

02521 29-1502 02521 2955-1502 (Fax) 

wilmes@beckum.de 

Rathaus Beckum • Eingang Weststraße 46 

I. Obergeschoss | Raum 101 

Nur über Treppen zu erreichen! 

Haltestelle: Beckum, Rathaus 

Geschäftszeichen: 15 

An die Mitglieder des Ausschusses für Inklusion, 

Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt 

und des Rates der Stadt Beckum 

  28.11.2024 

Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt 

am 19.11.2024 – Beanstandung der getroffenen Beschlüsse 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Inklusion, 

Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt am 19.11.2024 

sind zu folgenden Tagesordnungspunkten Entscheidungen ge-

troffen worden: 

5 Älterwerden in Beckum – Fortschreibung der Seniorinnen- 

und Seniorenplanung 

7 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2025 für die Bereiche 

Soziales und Gleichstellung 

An diesen Entscheidungen hat eine Person mitgewirkt, die dem 

Ausschuss nicht angehört. Aus diesem Grund sind die getroffenen 

Beschlüsse rechtswidrig zustande gekommen und verstoßen so-

mit gegen geltendes Recht. 

Gemäß § 54 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 2 Gemeindeord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bin ich ver-

pflichtet, die Entscheidungen zu beanstanden. 

Die Beanstandungen spreche ich hiermit aus. 

Begründung 

Gemäß § 58 Absatz 3 GO NRW können zu Mitgliedern der Aus-

schüsse, mit Ausnahme des Hauptausschusses, neben Ratsmitglie-

dern auch sachkundige Bürger, die dem Rat angehören können,  

bestellt werden. 

Darüber hinaus können gemäß § 58 Absatz 1 Satz 2 GO NRW 

stellvertretende Ausschussmitglieder bestellt werden, deren Rei-

henfolge der Vertretung zu regeln ist. 

Anlage 3 zur Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für 
Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt vom 19.11.2024



- 2 - 

Herr Sven Schneider ist für die SPD-Fraktion sachkundiger Bürger im Ausschuss für Inklu-

sion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt. Für seine Stellvertretung sind 9 Per-

sonen namentlich und in Reihenfolge benannt. 

Weder Herr Schneider noch eine der benannten Stellvertretungen haben an der Aus-

schusssitzung teilgenommen. Stattdessen wurde Herr Schneider von Herrn Niklas Rick-

felder vertreten. 

Da dieser dem Ausschuss aber nicht angehört, war er nicht stimmberechtigt. Die Be-

schlüsse sind somit rechtswidrig zustande gekommen. 

Beschlüsse, die gegen das geltende Recht verstoßen, sind gemäß § 54 Absatz 3 in Verbin-

dung mit Absatz 2 GO NRW von mir zu beanstanden. Ein Ermessen besteht nicht. 

Die Beanstandungen haben gemäß § 54 Absatz 2 GO NRW aufschiebende Wirkung – die 

Beschlüsse dürfen zunächst nicht ausgeführt werden. 

Die Angelegenheiten sind dem Ausschuss erneut zur Beratung und Entscheidung vorzu-

legen.  

Die Angelegenheit „Älterwerden in Beckum – Fortschreibung der Seniorinnen- und Seni-

orenplanung“ wird dem Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und 

Ehrenamt in seiner Sitzung am 13.02.2025 erneut zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Von einer erneuten Vorlage der Angelegenheit „Beratung des Haushaltsplanentwurfes 

2025 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung“ wird abgesehen, da der Ausschuss  

lediglich eine Beschlussempfehlung an den Rat der Stadt Beckum abgibt, der ohnehin 

gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW für den Erlass der Haushaltssatzung zuständig 

ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

gezeichnet 

Michael Gerdhenrich 
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